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276  Einstellung des Verfahrens nur wegen der Straftat 
 
(1) 1Der Staatsanwalt gibt die Sache an die Verwaltungsbehörde ab, wenn er das Verfahren nur wegen der 
Straftat einstellt, aber Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass die Tat als Ordnungswidrigkeit verfolgt 
werden kann (§ 43 Absatz 1 OWiG). 2Die Nummern 88 ff. sind zu beachten.

(2) 1Der Verwaltungsbehörde werden im Falle des Absatzes 1 Satz 1 die Vorgänge oder Abdrucke der 
Vorgänge, soweit sie sich auf die Ordnungswidrigkeit beziehen, übersandt. 2Bei der Abgabe der Sache ist 
mitzuteilen, worin die Anhaltspunkte dafür gesehen werden, dass die Tat als Ordnungswidrigkeit verfolgt 
werden kann; dies gilt nicht, wenn ein solcher Hinweis für die Verwaltungsbehörde entbehrlich ist.

(3) 1Wird gegen die Einstellung des Verfahrens wegen der Straftat Beschwerde eingelegt, hindert dies den 
Staatsanwalt nicht, die Sache wegen des Verdachts der Ordnungswidrigkeit an die Verwaltungsbehörde 
abzugeben. 2Die Abgabe wird in diesem Falle namentlich dann geboten sein, wenn die Beschwerde 
unbegründet erscheint und die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit zu verjähren droht.


